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Update: DBA-Schweden 1992
nach Fortfall der schwedischen
Schenkungsteuer

Nach Abschaffung der Schenkungsteuer im Königreich Schweden
(Schweden) zum 01.01.2005 kann Art. 4 Abs. 1 Buchst. b DBA-
Schweden 1992 bei einer Doppelansässigkeit des Schenkers im Inland
und in Schweden kein Besteuerungsrecht in Schweden begründen.
Dies hat zur Folge, dass die Schenkung eines in der Bundesrepublik
Deutschland und zugleich in Schweden ansässigen Schenkers dem
deutschen Schenkungssteuerrecht unterliegt. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/239915/



Downloaded from Blogs on 16.04.2026 22:01h

Sachverhalt

Bei den Klägern in den drei aufgeführten Urteilen handelt es sich um Geschwister (nicht im Inland

ansässig), die jeweils im Jahr 2005 im Wege der Schenkung von ihrem Vater Anteile an einer schwedischen

AG erhielten.

Der Vater unterhielt im Zeitpunkt der Schenkung Wohnsitze in der Bundesrepublik Deutschland

(Deutschland) und in Schweden. Sein Lebensmittelpunkt lag im Zeitpunkt der Schenkung ?unstreitig? in

Schweden. Schweden hatte die Erbschaft- und Schenkungsteuer zu Beginn des Jahres 2005 abgeschafft.

Das Finanzamt setzte gegen alle drei Beschenkten Schenkungsteuer fest. Seiner Ansicht nach ist die

Schenkung grundsätzlich in Deutschland steuerbar, da der Schenker einen inländischen Wohnsitz gehabt

habe. Art. 4 Abs. 1 DBA-Schweden 1992 verlange für die Ansässigkeit, dass eine Person in dem

betreffenden Staat aufgrund ihres Wohnsitzes steuerpflichtig sei. Da es zum Besteuerungszeitpunkt in

Schweden kein Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz mehr gegeben habe, habe es dort nicht zu einer

Steuerpflicht kommen können. Dieser Fall sei nicht vergleichbar mit der Situation, in der beispielsweise

aufgrund einer persönlichen Steuerbefreiung die Schenkung nicht der Steuer unterliege.

Die Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben.

Die Schenkung der Anteile durch den Vater an die Klägerin unterliegt in Deutschland der Schenkungsteuer.

Die Regelung in Art. 4 DBA-Schweden 1992 steht der Besteuerung in Deutschland nicht entgegen.

Die persönliche Steuerpflicht für den gesamten Vermögensanfall setzt nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 ErbStG

voraus, dass der Schenker im Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung oder der Erwerber im Zeitpunkt der

Entstehung der Steuer Inländer ist. Als Inländer gelten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a ErbStG

natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Dies trifft auf

den Vater der Klägerin, den Schenker, zu, denn er hatte neben einem Wohnsitz in Schweden auch einen

Wohnsitz im Inland.

Art. 26 DBA-Schweden 1992 enthält Regelungen, die eine Doppelbesteuerung mit Schenkungsteuer bei

einer doppelten Ansässigkeit des Schenkers oder des Beschenkten in Schweden und in Deutschland

verhindern sollen.

Jedoch besteht seit der Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungsteuer in Schweden ?ungeachtet eines

tatsächlich bestehenden Wohnsitzes? für Zwecke der Schenkungsteuer keine "Ansässigkeit" in Schweden

im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 Buchst. a DBA-Schweden 1992 mehr. Denn Art. 4 Abs. 1

Buchst. b DBA-Schweden 1992 verweist für den Ausdruck "eine in einem Vertragsstaat ansässige Person"

im Sinne des Abkommens für Zwecke der Schenkungsteuer auf eine Person, die "nach dem Recht dieses

Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder
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eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist". Somit bestimmt sich die Ansässigkeit des Schenkers

allein nach dem inländischen Recht.

Das DBA-Schweden 1992, das eine Doppelbesteuerung verhindern soll, führt zu keinem anderen Ergebnis.

Eine Ansässigkeit des Vaters in Schweden lag nicht vor, weil im Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung

kein nationales Recht in Schweden bestand, das die Besteuerung der Schenkung an den Wohnsitz oder

ständigen Aufenthalt in Schweden angeknüpft hätte.

Update (27. Mai 2024)

Nun ist auch gegen das Urteil des BFH v. 24.5.2023, II R 27/20, eine Verfassungsbeschwerde beim BVerfG

unter dem Az. 1 BvR 211/24 anhängig.

Update (24. April 2024)

Gegen die Urteile des BFH v. 24.5.2023 mit den Az. II R 29/20 und II R 28/20 sind beim BVerfG unter den

Az. 1 BvR 136/24 bzw. 1 BvR 142/24 Verfassungsbeschwerden anhängig.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 24. Mai 2023 (II R 27/20), veröffentlicht am 12. Oktober 2023, siehe auch die im

inhaltsgleichen Urteile II R 28/20 und II R 29/20 vom selben Tag.

Eine englische Zusammenfassung dieser Urteile finden Sie hier.
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